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S A T Z U N G  

 
 

§ 1 
Name, Sitz und Geschäftsjahr 

 
 
1. Der Verband führt den Namen 

 
"ChemieNord - Arbeitgeberverband für die  
Chemische Industrie in Norddeutschland e. V." 

2. Sitz und Gerichtsstand des Verbandes ist Hannover. Der Verband unterhält Ge-
schäftsstellen in Hamburg und Hannover. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

4. Der Verband ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Hannover unter der 
Register-Nr. VR 3339 eingetragen. 

 
 

§ 2 
Zweck des Verbandes  

 
1. Der Verband ist eine Arbeitgeberorganisation. Er hat die Aufgabe, den Arbeits-

frieden zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu fördern und zu sichern 
und die sozialpolitischen Belange seiner Mitglieder zu wahren.  

Zu diesem Zweck schließt er insbesondere Tarifverträge mit den Arbeitnehmer-
organisationen, überwacht ihre Einhaltung und unterrichtet, berät und vertritt 
seine Mitglieder in sozialpolitischen und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten.  

Der Verband kann auch den Bundesarbeitgeberverband Chemie e. V. bevoll-
mächtigen, Tarifverträge für ihn abzuschließen. 

2. Der Verband kann gemeinsame wirtschaftspolitische Interessen seiner Mitglie-
der fördern und vertreten, soweit diese Aufgaben nicht durch den Verband der 
chemischen Industrie e.V. oder seine Untergliederungen auf Landesebene wahr-
genommen werden.  
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3. Der Verband verfolgt keine parteipolitischen Zwecke und unterhält keinen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb.  

4. Die Geschäftsführung und die Mitarbeiter des Verbandes sind befugt, die Mit-
glieder des Verbandes bei Rechtsstreitigkeiten vor allen Arbeits-, Sozial- und 
Verwaltungsgerichten zu vertreten. 

 
 

§ 3 
Mitgliedschaft 

 
1. Mitglied des Verbandes kann grundsätzlich jedes Unternehmen der chemischen 

Industrie und verwandter Industriezweige werden, das im Gebiet der Freien und 
Hansestadt Hamburg oder der Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein an-
sässig ist oder dort eine Betriebsstätte unterhält. Die Zugehörigkeit zur chemi-
schen Industrie bestimmt sich nach dem fachlichen Geltungsbereich der Mantel-
tarifverträge der chemischen Industrie und umfasst auch weitere verwandte In-
dustrien.  

Mitglieder können ferner Hilfs- und Nebenbetriebe, Forschungsstellen, Verwal-
tungsstellen, Auslieferungslager, Verkaufsstellen und ähnliche Einrichtungen der 
in Satz 1 genannten Unternehmen werden. 

2. Die Aufnahme in den Verband ist schriftlich zu beantragen. Über die Aufnahme 
beschließt der Vorstand, der sie ablehnen kann, wenn sie wesentliche Ver-
bandsinteressen gefährden würde.  

Lehnt der Vorstand die Aufnahme ab, so kann der Antragsteller innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen nach Zustellung des ablehnenden Bescheides bei der Ge-
schäftsführung Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen, die endgültig 
entscheidet.  

3. In sämtlichen Fällen der Umwandlung von Mitgliedsunternehmen nach dem 
Umwandlungsgesetz vom 28. Oktober 1994, insbesondere bei deren Verschmel-
zung oder Spaltung, sind auch die neuen Rechtsträger Mitglieder des Verbandes, 
ohne dass es einer gesonderten Aufnahme bedarf. Ebenso tritt im Falle der Ver-
äußerung von Mitgliedsunternehmen der Erwerber mit allen sich aus der Sat-
zung ergebenden Rechten und Pflichten an deren Stelle. Die neuen Rechtsträger 
müssen hierfür jedoch vom fachlichen Geltungsbereich der Satzung erfasst sein. 
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4. Persönlichkeiten, die sich um den Verband besondere Verdienste erworben ha-
ben, können zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Ehrenmitglieder werden 
von der Mitgliederversammlung gewählt. Sie haben alle Rechte eines ordentli-
chen Mitglieds.  

 
 

§ 4 
Rechte der Mitglieder 

 
1. Alle Mitglieder haben gleiche Rechte. 

2. Alle Mitglieder sind berechtigt, an allen Einrichtungen und Vorteilen des Verban-
des teilzunehmen. Sie haben Anspruch auf Rat und Unterstützung in allen Fra-
gen, die in das Zweckgebiet des Verbandes fallen. Die Übernahme der Prozess-
führung erfolgt nur, wenn dies im Gesamtinteresse des Verbandes liegt.  

3. Jedes Mitglied kann Anträge zur Mitgliederversammlung stellen.  
 
 

§ 5 
Pflichten der Mitglieder 

 
1. Die Mitglieder sind verpflichtet,  

a) die Bestimmungen dieser Satzung einzuhalten, 

b) den Beschlüssen der Mitgliederversammlung nachzukommen und den Ver-
band bei der Erfüllung seiner gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben 
zu unterstützen,  

c) die festgelegten Beiträge zu zahlen,  

d) die Vereinbarungen des Verbandes einzuhalten, 

e) bei Arbeitskämpfen, die der Verband oder einzelne seiner Mitglieder mit Bil-
ligung des Verbandes führen, solidarisch zusammenzustehen und die vom 
Verband beschlossenen Maßnahmen durchzuführen. 

2. Nach Kündigung eines Tarifvertrages dürfen Mitglieder mit Gewerkschaften über 
die im Tarifstreit befindlichen Fragen keine Verhandlungen führen, es sei denn, 
dass der Verband sie vorher gebilligt hat.  

 



 6

§ 6 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
1. Die Mitgliedschaft endet, 

a) durch Austritt,  

b) durch Einstellung des Insolvenzverfahrens, durch Tod oder mit der Liquidati-
on des Unternehmens, 

c) durch Ausschluss. 

Die Mitgliedschaft ruht in der Zeit zwischen Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
und der Aufhebung oder Einstellung des Insolvenzverfahrens. 

2. Der Austritt kann nur zum Schluss eines Geschäftsjahres unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von mindestens sechs Monaten durch eingeschriebenen Brief 
an Vorstand oder Geschäftsführung erklärt werden. Der Vorstand ist berechtigt, 
den Austritt zu einem früheren Zeitpunkt zuzulassen, wenn schwerwiegende 
besondere Umstände vorliegen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn die 
Voraussetzungen für den Erwerb der Mitgliedschaft fortgefallen sind.  

3. Ein Mitglied kann – nach vorheriger schriftlicher Ankündigung – ausgeschlossen 
werden, wenn  

a) es sich eines Verhaltens schuldig macht, das im Widerspruch zu den Interes-
sen des Verbandes steht oder geeignet ist, die Zwecke des Verbandes zu ge-
fährden oder sein Ansehen herabzusetzen, 

b) die Voraussetzungen für den Erwerb der Mitgliedschaft fortgefallen sind,  

c) es trotz zweimaliger schriftlicher Aufforderung seinen Verpflichtungen ge-
genüber dem Verband, insbesondere der Beitragszahlung, nicht nachge-
kommen ist. 

Ausschießungsgrund ist in jedem Fall ein Verstoß gegen die Solidaritätspflicht 
nach § 5. 

4. Durch Beendigung der Mitgliedschaft werden die noch ausstehenden Verpflich-
tungen gegenüber dem Verband nicht berührt; das ausscheidende Mitglied hat 
keinen Anspruch auf das Verbandsvermögen. Für das Geschäftsjahr bereits ge-
leistete Beiträge werden nicht zurückgezahlt.  
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§ 7 
Beiträge 

 
1. Die Höhe der Beiträge der Mitglieder wird von der Mitgliederversammlung jähr-

lich nach bestimmten Grundsätzen festgelegt.  

2. Die Höhe der Beiträge der Mitglieder, die die für die Beitragsfestsetzung erfor-
derlichen Angaben nicht rechtzeitig machen, wird nach Ablauf einer zweimona-
tigen Frist nach nochmaliger Aufforderung vom Vorstand durch Schätzung fest-
gelegt.  

 
 

§ 8 
Organe des Verbandes 

 
1. Organe des Verbandes sind:  
 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Vorstand  

c) die Tarifkommission 

d) die Geschäftsführung. 
 
2. Die Ämter im Vorstand und in der Tarifkommission sind Ehrenämter und persön-

lich auszuüben.  
 
3. Die Vorstandsmitglieder sollen der Unternehmensleitung eines Mitgliedes ange-

hören, müssen jedoch in ihrem Unternehmen Arbeitgeber-Funktion ausüben 
und berechtigt sein, ihr Unternehmen zu vertreten. 
 
In die Tarifkommission können nur solche Angehörige von  Mitgliedsfirmen ge-
wählt werden, die Arbeitgeber-Funktion ausüben und vertretungsberechtigt 
sind.  
 
Den Organen des Verbandes, seinen Ausschüssen und Kommissionen darf nicht 
angehören, wer Mitglied einer Arbeitnehmerorganisation oder von ihr abhängig 
ist.  
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4. Die Mitgliedschaft im Vorstand und in der Tarifkommission endet,  

a) wenn das Mitglied aufhört, in einer Mitgliedsfirma Arbeitgeber-Funktion aus-
zuüben oder vertretungsberechtigt zu sein,  

b) ohne Rücksicht auf die Bestimmung zu a) mit Vollendung des 70. Lebensjah-
res. 

 
 

§ 9 
Mitgliederversammlung 

 
1. a) Der Verband hält jährlich eine ordentliche Mitgliederversammlung ab. In 

dringenden Fällen kann der Vorsitzende oder der Vorstand außerordentliche 
Mitgliederversammlungen einberufen.  

b) Falls 20 Prozent der Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe die 
Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung schriftlich be-
antragen, muss diesem Antrag binnen vier Wochen stattgegeben werden. 

c) Die Einladung erfolgt schriftlich an die Mitglieder unter Angabe der Tages-
ordnung. Die Einladungen zur ordentlichen Mitgliederversammlung müssen 
mindestens zwei Wochen, zur außerordentlichen Mitgliederversammlung 
mindestens eine Woche vor der Versammlung zur Post gegeben werden. Je-
de hiernach ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist be-
schlussfähig. In der Einladung ist hierauf besonders hinzuweisen. 

d) Alle Anträge, die Mitglieder in einer ordentlichen Mitgliederversammlung 
behandelt haben wollen, müssen spätestens eine Woche vor der Versamm-
lung schriftlich bei der Geschäftsführung eingereicht sein.  

 
2. Aufgaben der Mitgliederversammlung 

 
a) Die Mitgliederversammlung entscheidet über alle grundsätzlich wichtigen 

Fragen des Verbandes, soweit sie nicht aufgrund dieser Satzung von anderen 
Organen des Verbandes zu regeln sind.  
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b) Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über  

aa) die Wahl des Vorsitzenden, seiner Stellvertreter und der weiteren Mit-
glieder des Vorstandes,  

bb) die Wahl des Vorsitzenden der Tarifkommission, seiner Stellvertreter 
und weiteren Mitgliedern der Tarifkommission, 

cc) die Mitgliedsbeiträge und die Genehmigung des vom Vorstand aufge-
stellten Haushaltsplanes, 

dd) den Jahresbericht und die Rechnungslegung, 

ee) Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung, 

f f ) Berufung gegen die vom Vorstand abgelehnten Aufnahmeanträge (sie-
he § 3 Abs. 2) und Berufung gegen Entscheidungen des Vorstandes über 
den Ausschluss eines Mitglieds (siehe § 6 Abs. 3),  

gg) die Wahl von Ehrenmitgliedern. 

 

3. Die in der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse sind durch Unterschrift 
des Vorsitzenden und des Geschäftsführers oder deren Stellvertreter zu beur-
kunden.  

4. Stimmrecht 

a) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Stimmbe-
rechtigt sind die Inhaber oder solche Angehörige der Mitgliedsfirmen, die 
aufgrund handelsgerichtlicher Eintragung oder schriftlicher Vollmacht zur 
Vertretung berechtigt sind. Ein Mitglied kann sich durch ein anderes auf-
grund schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Ein Mitglied kann im Höchst-
falle fünf Stimmen abgeben. 

b) Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung die Vor-
nahme oder Erledigung eines Rechtsstreites zwischen ihm und dem Verband 
betrifft.  
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§ 10 
Abstimmung 

 
1. Die Mitgliederversammlung beschließt mit Ausnahme der in § 18 (Satzungsän-

derung) und § 19 (Auflösung des Verbandes) genannten Fälle mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.  

2. Wahlen müssen geheim vorgenommen werden, wenn die Mitgliederversamm-
lung dies beschließt.  

3. Bei Abstimmung im Vorstand, in der Tarifkommission und in den Fach- und Ar-
beitsausschüssen entscheidet, soweit sich nicht aus einer besonderen Ge-
schäftsordnung etwas anderes ergibt, eine einfache Mehrheit.  

 
 

§ 11 
Vorstand 

 
1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, zwei Stellvertretern und weiteren 

Vorstandsmitgliedern. In ihm soll die Mitgliederstruktur angemessen berücksich-
tigt werden. Sofern der Vorsitzende oder einer der beiden Stellvertreter nicht 
zugleich Vorsitzender der Tarifkommission ist, erweitert sich der Vorstand um 
diese Persönlichkeit als weiteren Stellvertreter.  

2. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung gewählt. 
Einfache Stimmenmehrheit entscheidet.  

3. Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Sie verlängert sich bis zur nächsten nach Ab-
lauf der Amtsdauer stattfindenden ordentlichen Mitgliederversammlung. Wie-
derwahl ist zulässig. 

4. Scheidet ein Vorstandsmitglied während seiner Amtszeit aus, kann der Vorstand 
bis zur Neuwahl durch die nächste Mitgliederversammlung eine Persönlichkeit 
kooptieren. Scheidet der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter aus, so 
kann der Vorstand bis zur Neuwahl durch die nächste Mitgliederversammlung 
ein anderes Mitglied des Vorstandes zum Vorsitzenden bzw. Stellvertreter 
bestimmen. 

5. In Angelegenheiten, die eine Fortführung der Vorstandstätigkeit erforderlich 
machen, kann der Vorstand durch entsprechende Bestellung bestimmen, dass 
die Mitgliedschaft im Vorstand entgegen § 8 Ziffer 4 b) der Satzung bis zum Ab-
lauf der regulären Amtsdauer fortgesetzt wird. 
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§ 12 
Aufgaben des Vorsitzenden und des Vorstandes 

 
1. Der Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte des Vorstandes und beruft die 

Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen ein. Ist der Vorsitzende wäh-
rend seiner Amtszeit ausgeschieden oder an der Amtsausübung verhindert, 
werden diese Aufgaben durch je zwei Stellvertreter gemeinschaftlich wahrge-
nommen.  

2. Der Vorstand leitet den Verband und hat die Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung durchzuführen. Er hat ihr alle Vorschläge zu unterbreiten, die zur Förderung 
der Verbandsziele geeignet erscheinen.  

3. Der Vorstand entscheidet über die Stundung bzw. Niederschlagung von Beiträ-
gen und den Ausschluss von Mitgliedern.  

4. In wichtigen Angelegenheiten, die einem Beschluss der Mitgliederversammlung 
unterliegen, jedoch nicht bis zur Einberufung einer solchen Versammlung aufge-
schoben werden können, ist der Vorstand ermächtigt, Sofortmaßnahmen zu 
treffen. Alle so beschlossenen Maßnahmen müssen der nächsten Mitgliederver-
sammlung zur Bestätigung vorgelegt werden.  

5. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und seine zwei bzw. drei 
Stellvertreter. Der Vorsitzende ist alleinvertretungsberechtigt, je zwei Stellver-
treter sind gemeinschaftlich vertretungsberechtigt.  

6. Alle Vorstandsmitglieder sind bezüglich der Mitteilungen, die sie erhalten, zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. Diese Verpflichtung gilt auch nach dem Aus-
scheiden aus dem Vorstand.  

7. Der Vorstand bestellt zur Durchführung der Verbandsaufgaben eine Geschäfts-
führung.  

8. Der Vorstand kann zur Durchführung besonderer Aufgaben nach Anhören der 
Tarifkommission, Fach- und Arbeitsausschüsse aus den Reihen der Mitglieder 
berufen.  

9. Der Vorstand ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte seiner Mitglieder 
beschlussfähig.  

10. Der Vorstand kann Beschlüsse auch schriftlich herbeiführen, es sei denn, dass 
eines seiner Mitglieder mündliche Beratung und Abstimmung wünscht. 
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§ 13 
Tarifkommission 

 
1. Die Tarifkommission hat die Aufgabe, den Vorstand zu beraten und zu unterstüt-

zen. Sie hat insbesondere die Aufgabe, Tarifverträge aller Art und sonstige Ver-
einbarungen mit den Gewerkschaften vorzubereiten und die betreffenden Ver-
handlungen zu führen.  

2. Die Tarifkommission besteht aus den Mitgliedern des Vorstandes und weiteren 
Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung gewählt werden. In ihr soll die 
Mitgliederstruktur angemessen berücksichtigt werden. 

3. Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Sie verlängert sich bis zur nächsten nach Ab-
lauf der Amtsdauer stattfindenden ordentlichen Mitgliederversammlung. Wie-
derwahl ist zulässig. 

 
 

§ 14 
Fachabteilungen 

 
1. Der Vorstand kann die Bildung von einer oder mehreren Fachabteilungen ent-

sprechend den fachlichen Erfordernissen beschließen. Die Einrichtung einer 
Fachabteilung ist möglich für Unternehmen mit Produktionsgebieten, die gemäß 
§ 1 Ziffer 3 Manteltarifvertrag der chemischen Industrie zur chemischen Industrie 
gehören.  

2. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben wählt jede Fachabteilung eine eigene Tarifkommis-
sion. Der Fachabteilungstarifkommission gehören ohne weiteres diejenigen 
Repräsentanten von Mitgliedern der Fachabteilung an, die Mitglieder der Tarif-
kommission sind.  

3. Die Fachabteilung kann sich eine Geschäftsordnung geben, der die Bestimmun-
gen dieser Satzung zugrunde zu legen sind.  

4. Die Fachabteilung kann nach Maßgabe von vom Vorstand des Verbandes vorge-
gebenen Leitlinien eigene Tarifverträge und andere Kollektivvereinbarungen mit 
den Gewerkschaften abschließen. Dabei ist sie verpflichtet, die Tätigkeit auf ihr 
Fachgebiet zu beschränken und auf die Interessen der anderen Mitglieder des 
Verbandes Rücksicht zu nehmen. Der Vorstand des Verbandes ist über die Tarif-
verhandlungen laufend zu unterrichten.  

5. Die Beschlüsse der Fachabteilungen sind für ihre Mitglieder verbindlich.  
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§ 15 
Geschäftsführung 

 
1. Die Geschäftsführung wird vom Vorstand nach den Erfordernissen des Verban-

des bestellt. 

2. Die laufenden Verbandsgeschäfte führt eine Geschäftsführung unter Leitung 
eines Hauptgeschäftsführers. Übergangsweise für eine Zeit bis zu drei Jahren 
kann je Geschäftsstelle ein Hauptgeschäftsführer bestellt sein. Diese führen die 
Verbandsgeschäfte gemeinsam. 

3. Der bzw. die Hauptgeschäftsführer, der Stellvertreter und weitere Geschäftsfüh-
rer sind dem Vorstand für ihre Tätigkeit verantwortlich. Sie werden vom Vor-
stand bestellt und abberufen. Sie nehmen an den Sitzungen der Verbandsorga-
ne mit beratender Stimme teil.  

4. Die Geschäftsführung hat die Beschlüsse der übrigen Verbandsorgane gewis-
senhaft auszuführen und ist zur streng unparteilichen Führung der Geschäfte 
verpflichtet. Dienstlich zu ihrer Kenntnis gelangende Geschäfts- oder Betriebs-
geheimnisse der Mitglieder, insbesondere vertrauliches Material, hat sie geheim 
zu halten.  

 
 

§ 16 
Rechnungswesen 

 
1. Der Vorstand hat eine Vermögensübersicht und die Jahresrechnung für das ab-

gelaufene Geschäftsjahr zur ordentlichen Mitgliederversammlung vorzulegen. Er 
legt der ordentlichen Mitgliederversammlung den Haushaltsplan für das kom-
mende Geschäftsjahr zur Beschlussfassung vor.  

2. Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsprüfer sowie zwei Stellvertre-
ter, die den Vorstand in Fragen des Rechnungswesens beraten und unterstüt-
zen, die Rechnungslegung prüfen und der Mitgliederversammlung hierüber Be-
richt erstatten. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig.  
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§ 17 
Satzungsänderung  

 
1. Anträge auf Abänderung der Satzung müssen vom Vorstand empfohlen oder 

aber von mindestens 20 % der Mitglieder gestellt und einen Monat vor ihrer Be-
ratung zur Kenntnis des Vorstandes gebracht werden. Solche Anträge bedürfen 
in der Mitgliederversammlung zu ihrer Annahme einer Mehrheit von mindestens 
dreiviertel der abgegebenen Stimmen.  

2. Der Vorstand im Sinne von § 26 BGB ist ermächtigt, etwaige auf Verlangen des 
Registergerichts erforderlich werdende formelle oder redaktionelle Satzungsän-
derungen vorzunehmen.  

 
 

§ 18 
Auflösung des Verbandes, Verschmelzung 

 
1. Anträge auf Auflösung des Verbandes müssen vom Vorstand empfohlen oder 

aber von mindestens 20 Prozent der Mitglieder gestellt und einen Monat vor ih-
rer Beratung zur Kenntnis des Vorstandes gebracht werden.  

In der Einladung zu der hierüber beschlussfassenden Mitgliederversammlung ist 
auf diesen Punkt der Tagesordnung besonders hinzuweisen. Solche Anträge be-
dürfen in der Mitgliederversammlung zu ihrer Annahme eine Mehrheit von min-
destens dreiviertel der abgegebenen Stimmen.  

2. Entsprechendes gilt, wenn der Verband als übernehmender Rechtsträger Ver-
mögen eines anderen Verbandes im Wege der Verschmelzung übernimmt. 

3. Im Falle der Auflösung des Verbandes ohne Verschmelzung fasst die Mitglieder-
versammlung gleichzeitig Beschluss über das Verbandsvermögen. Es darf nur für 
die Förderung der chemischen Industrie oder der chemischen Wissenschaft Ver-
wendung finden. Eine Verteilung an die Mitglieder ist ausgeschlossen. 
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§ 19 
Inkrafttreten der Satzung 

 
Diese Satzung tritt mit Eintragung der Verschmelzung des ChemieNord – Arbeitge-
berverband für die Chemische Industrie in Hamburg und Schleswig-Holstein e. V. 
und dem Arbeitgeberverband der Chemischen Industrie Niedersachsen e. V. in Kraft. 
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